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Vom	1. August bis 11. September 2025	hieß	es	wieder	„Sommer,	
Spaß	und	Abenteuer!“	beim	diesjährigen	Sommerferienspaß.	Ins-
gesamt	234 Kinder und Jugendliche	 nahmen	 an	38 abwechs-
lungsreichen Aktionen	teil,	die	von	sportlichen	Aktivitäten	über	
kreative	Workshops,	 bis	 hin	 zu	 spannenden	 Ausflügen	 reichten.	
Leider	mussten	aufgrund	schlechten	Wetters	zwei Veranstaltun-
gen abgesagt	werden,	doch	die	Freude	und	Begeisterung	der	Kin-
der	ließ	sich	davon	nicht	trüben.
Sportliche Highlights	wie	Tennis,	Tischtennis,	Reiten	oder	vielfäl-
tige	Bewegungsspiele	luden	die	Kinder	ein,	ihre	Kräfte	zu	messen,	
neue	Fähigkeiten	auszuprobieren	und	Teamgeist	zu	erleben.	Wer	
es	 lieber	 kreativ	mochte,	 konnte	 sich	 bei	Batik-, Mal- und Bas-
telaktionen	 entfalten	 und	 seine	 eigenen	 Kunstwerke	 gestalten	
–	vom	individuellen	T-Shirt-Design	bis	zu	fantasievollen	Bastelpro-
jekten.
Besonders	 aufregend	waren	 die	 Ausflüge,	 die	 den	Teilnehmern	
die	Möglichkeit	 boten,	 Neues	 zu	 entdecken	 und	 unvergessliche	
Erlebnisse	zu	sammeln:
•	 In	Schillingsfürst	 besuchten	die	 Kinder	das	beeindruckende	

Schloss Schillingsfürst	und	nahmen	außerdem	an	einer	Flug-
show des Jagdfalkenhofes	teil,	bei	der	sie	die	faszinierenden	
Vögel	hautnah	erleben	konnten.

•	 In	Nürnberg	standen	sowohl	das	Erfahrungsfeld der Sinne, 
wo	 spielerisch	Wahrnehmung	 und	 Kreativität	 gefördert	 wur-
den,	als	auch	ein	spannender	Besuch	bei	der	Polizeiinspekti-
on	auf	dem	Programm,	der	spannende	Einblicke	in	den	Alltag	
der	Ordnungshüter	bot.

•	 Bei	einem	Trip	nach	München	begeisterten	die	Bavaria Film-
studios	mit	Blick	hinter	die	Kulissen	berühmter	Filme	und	Se-
rien,	 wo	 die	 Kinder	 hautnah	 erleben	 konnten,	 wie	 Kino	 und	
Fernsehen	entstehen.

•	 Eine	 weitere	 Besonderheit	 war	 die	 Eisenbahn-Safari quer 
durch Franken,	bei	der	die	Kinder	auf	Schienen	unterwegs	wa-
ren	und	die	fränkische	Landschaft	bestaunen	konnten.

Wir	 danken	 allen	 Teilnehmerinnen und Teilnehmern	 herzlich	
für	 ihr	 reges	 Interesse	und	 ihre	Begeisterung!	Ein	ebenso	großer	
Dank	gilt	allen Veranstalterinnen und Veranstaltern,	die	mit	ih-
rer	überwiegend	ehrenamtlichen	Arbeit	dafür	gesorgt	haben,	dass	
so	viele	spannende	und	vielfältige	Aktionen	möglich	waren.	Ohne	
euren	Einsatz	wäre	dieses	umfangreiche	Programm	nicht	realisier-
bar	gewesen.
Der	 Sommerferienspaß	 2025	
war	 wieder	 ein	 voller	 Erfolg	 –	
voller	Bewegung,	Kreativität,	La-
chen	und	Abenteuer.	Wir	freuen	
uns	 schon	 jetzt	darauf,	 auch	 im	
kommenden	 Jahr	 wieder	 viele	
neue	 Erlebnisse	 für	 Kinder	 und	
Jugendliche	zu	ermöglichen!

Rückblick Sommerferienspaß 2025
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POLIZEI� 110

FEUERWEHR/ALLE NOTFÄLLE� 112

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST  
(HAUSARZTVERTRETUNG)� 116 117

ZAHNÄRTLICHER NOTFALLDIENST

■■ Samstag, 25.10., Sontag, 26.10.2025
	 Dr. Sascha Hessner, Bahnhofstr. 7
	 Neuendettelsau, Tel.Nr.: 09874 / 4273

■■ Samstag, 01.11., Sonntag, 02.11.2025
	 MVZ GmbH Zahnärzte am Marktplatz/Heilsbronn,
	 Am Marktplatz 2, Heilsbronn, Tel.Nr.: 09872 / 7212

APOTHEKENDIENST
Dienstbereitschaft außerhalb der üblichen Geschäftszeiten

■■ 22.10.2025	 Markgrafen-Apotheke, Nürnberger Str. 34
	 	 	 	 	 Ansbach, Tel.: 0981 / 2254

■■ 23.10.2025	 Sonnen-Apotheke, Untere Bahnhofstr. 8
	 	 	 	 	 Roßtal, Tel.: 09127 / 8403

■■ 24.10.2025	 Anthemis Apotheke, Rettistr. 3
	 	 	 	 	 Ansbach, Tel.: 0981 / 48757980

■■ 25.10.2025	 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Straße 3a
	 	 	 	 	 Lichtenau, Tel.: 09827 / 2401225

■■ 26.10.2025	 Weigel-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18
	 	 	 	 	 Wolframs-Eschenbach, Tel.: 09875 / 291

■■ 27.10.2025	 Praeventicus-Apotheke, Altendettelsauer Str. 3
	 	 	 	 	 Petersaurach, Tel.: 09872/9528844

■■ 28.10.2025	 Fontana Apotheke, Fürther Str. 29
	 	 	 	 	 Heilsbronn, Tel.: 09872 / 9572720

■■ 29.10.2025	 Löhe-Apotheke, Bahnhofstr. 7
	 	 	 	 	 Neuendettelsau, Tel.: 09874 / 68200

■■ 30.10.2025	 Pluspunkt Apotheke im Brückencenter Ansbach, 	
	 	 	 	 	 	 Residenzstr. 2-6, Ansbach, Tel.: 0981 / 84544

■■ 31.10.2025	 Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Straße 3a
	 	 	 	 	 Lichtenau, Tel.: 09827 / 2401225

■■ 01.11.2025	 Apotheke Eyb, Eyber Str. 74
	 	 	 	 	 Ansbach, Tel.: 0981 / 46603501

■■ 02.11.2025	 Stadt-Apotheke, Hauptstr. 24
	 	 	 	 	 Windsbach, Tel.: 09871 / 372

■■ 03.11.2025	 Laurentius-Apotheke OHG, Johann-Flierl-Str. 35
	 	 	 	 	 Neuendettelsau, Tel.: 09874 / 67820

■■ 04.11.2025	 Apotheke Eyb, Eyber Str. 74
	 	 	 	 	 Ansbach, Tel.: 0981 / 46603501

ELEKTRIZITÄTS- UND WASSERWERK
Für Notfälle sind die Gemeindewerke für die Strom-, Wasser- und 
Gasversorgung unter Tel.: 0172-8115020 sowie die Kläranlage un-
ter Tel.: 0179-1176244 erreichbar.

ENERGIE NETZ GMBH
Zentrale Störungsannahme - Strom: 0800 234-2500

NOTRUFNUMMER RECKENBERG-GRUPPE
Während der allgemeinen Dienstzeit: 09831/6781-0. 
Nach Dienstschluss und an Sonn- und Feiertagen:  0172/8102334 

IM NOTFALL

ÖFFNUNGSZEITEN
Rathaus
Telefon 09874/502-0
Montag – Freitag� 08:00 – 12:00 Uhr
Montag� 14:00 – 18:00 Uhr
Zusätzlich:
Dienstag – Donnerstag� 14:00 – 16:00 Uhr nur mit Termin!

Gemeindebücherei
Montag – Freitag� 10:00 – 12:00 Uhr
Montag� 15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch� 15:00 – 18:00 Uhr
Freitag� 14:00 – 17:00 Uhr

Freizeitbad Novamare 
Montag – Freitag� 15:00 – 22:00 Uhr
(in den bayerischen Ferien bereits ab 13:00 Uhr)
Samstag, Sonntag� 10:30 – 18:00 Uhr

Bahnhof Neuendettelsau 
Bahnhofstr. 38
Telefon 09874/42 36
Montag – Mittwoch� 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag, Freitag� 13:00 – 17:00 Uhr

Abfallwirtschaft:
Wertstoffhof
Sommeröffnungszeiten 01. April bis 31. Oktober
Mittwoch� 13:30 – 17:00 Uhr
Samstag� 09:00 – 13:00 Uhr

Das Abfall-ABC im Abfallratgeber 2025 des Landratsamts Ansbach 
gibt detailliert Auskunft, welche Arten von Müll auf welchem Wege 
entsorgt werden können. Sie finden den Abfallratgeber auch on-
line unter www.landkreis-ansbach.de/Bürgerservice/Abfall/Abfall-
ratgeber.

Abfuhrtermine in Neuendettelsau und seinen Ortsteilen
Grüne Tonne:					    Gelber Sack:
Dienstag, 11. November		  Dienstag, 03. November
Biotonne:						     Restmüll:
Mittwoch, 05. November		 Mittwoch, 29. Oktober

Öffnungszeiten Bauschuttdeponie Meyer
Montag - Donnerstag� 7:00 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag� 7:00 Uhr - 14:30 Uhr
Infos unter www.meyer-recycling-bauschutt.de
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IMPRESSUM 

Terminbuchung online
Keine Lust zu warten? Für Rathausbesuche, 
die etwas Zeit in Anspruch nehmen können, 
bietet die Gemeindeverwaltung die Termin-
buchung an. Besucher mit reserviertem Ter-
min haben immer Vorrang:
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Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

(Stellplatzsatzung)

Die	Gemeinde	Neuendettelsau	erlässt	 auf	Grund	des	Art.	 23	der	
Gemeindeordnung	für	den	Freistaat	Bayern	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	22.	August	1998	(GVBl	S.	796	ff.),	zuletzt	geän-
dert	durch	§	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2024	(GVBl.	S.	573	
ff.),	und	Art.	81	Abs.	1	Nr.	4	der	Bayerischen	Bauordnung	BayBO)	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	14.	August	2007	(GVBl.
S.	588,	BayRS	2132-1-B),	zuletzt	geändert	durch	§§	4	und	5	des	Ge-
setzes	vom	25.	Juli	2025	(GVBl.	S.254)	folgende	Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1)	 Die	 Satzung	 gilt	 für	 die	 Errichtung,	 Änderung	 oder	 Nutzu-
ngsänderung	von	Anlagen	im	Sinne	des	Art.	1	Abs.	1	BayBO	im	Ge-
meindegebiet	Neuendettelsau.	Ausgenommen	sind,	wenn	sie	zu
Wohnzwecken	erfolgen,	Änderungen	oder	Nutzungsänderungen	
im	Sinne	des	Art.	81	Abs.	1	Nr.	4b,	zweiter	Halbsatz	BayBO.
(2)	 Regelungen	 in	 Bebauungsplänen	 oder	 anderen	 städtebauli-
chen	Satzungen,	die	 von	den	Regelungen	dieser	 Satzung	abwe-
ichen,	haben	Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1)	 Bei	 der	 Errichtung	 von	 Anlagen,	 für	 die	 ein	 Zu-	 oder	 Ab-
fahrtsverkehr	mit	Kraftfahrzeugen	zu	erwarten	ist,	sind	Stellplätze	
herzustellen.	Bei	der	Änderung	oder	Nutzungsänderung	von
Anlagen	sind	Stellplätze	herzustellen,	wenn	dadurch	zusätzlicher	
Zu-	oder	Abfahrtsverkehr	zu	erwarten	ist.
(2)	 Die	 Zahl	 der	 notwendigen	 Stellplätze	 bemisst	 sich	 nach	 der	
Anlage	der	Garagen-	und	Stellplatzverordnung	(GaStellV)	vom	30.	
November	 1993	 (GVBl.	 S.	 910,	 BayRS	 2132-1-4-B)	 in	 ihrer	 jeweils	
gültigen	Fassung.	Außer	bei	Mietwohnungen,	für	die	eine	Bindung	
nach	 dem	 Bayerischen	 Wohnraumförderungsgesetz	 besteht,	 ist	
abweichend	hiervon	für	Gebäude	mit	Wohnungen	im	Sinne	von	Nr.	
1.1.	der	Anlage	der	Garagen-	und	Stellplatzverordnung	(GaStellV)
nur	1	Stellplatz	pro	Wohnung	mit	einer	Wohnfläche	bis	zu	60	m²	
und	1,4	Stellplätze	pro	Wohnung	mit	einer	Wohnfläche	von	mehr	
als	60	m²	bis	110	m²	notwendig.
(3)	 Die	 Ermittlung	 erfolgt	 jeweils	 nach	 Nutzungseinheiten.	 Bei	
baulichen	Anlagen,	die	unterschiedliche	Nutzungsarten	enthalten,	
wird	die	Zahl	der	notwendigen	Stellplätze	getrennt	nach	den	 je-
weiligen	Nutzungsarten	ermittelt.
(4)	Die	Zahl	an	notwendigen	Stellplätzen	ist	jeweils	auf	eine	Dezi-
malstelle	zu	ermitteln	und	nach	kaufmännischen	Grundsätzen	zu	
runden.	Bei	baulichen	Anlagen	mit	mehreren	Nutzungseinheiten	
oder	 unterschiedlichen	 Nutzungsarten	 erfolgt	 die	 Rundung	 erst	
nach	Additon	der	für	jede	Nutzungseinheit	und	jede	Nutzungsart	
notwendigen	Stellplätze.

§ 3
Lagebedingte Ermäßigung der Zahl der notwendigen Stellplätze

Für	 Nutzungen	 im	 Geltungsbereich	 der	 Zone	„Neuendettelsau	 –	
Kernbereich“,	der	 in	dem	als	Anlage	1	 zu	dieser	Stellplatzsatzung	
beigefügten	 Übersichtsplan	 im	 Maßstab	 1:2000	 rot	 markiert	 ist,	
sind	nur	70	Prozent	der	nach	§	2	notwendigen,	gerundeten	Zahl	
der	 Stellplätze	nachzuweisen;	dies	gilt	nicht	 für	Mietwohnungen,	
für	die	eine	Bindung	nach	dem	Bayerischen	Wohnraumförderungs-

gesetz	(BayWoFG)	vom	10.	April	2007	(GVBl.	S.	260,	BayRS	2330-2-B),	
das	zuletzt	durch	§	1	der	Verordnung	vom	1.	Juli	2023	(GVBl.	S.	508)	
geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	besteht.	Die	
danach	erforderliche	Zahl	der	Stellplätze	ist	entsprechend	§	2	Ab-
satz	4	Satz	1	ebenfalls	kaufmännisch	zu	runden.
Die	Anlage	ist	Bestandteil	der	Satzung.	Sie	wird	bei	der	Gemeinde	
Neuendettelsau,	Bauamt,	Johann-Flierl-Str.	19,	archivmäßig	zusam-
men	mit	der	Satzung	verwahrt	und	liegt	dort	während	der	Dienst-
stunden	zur	allgemeinen	Einsichtnahme	aus.

§ 4
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1)	Die	nach	§	2	dieser	Satzung	erforderlichen	Stellplätze	sind	auf	
dem	 Baugrundstück	 oder	 auf	 einem	 geeigneten	 Grundstück	 in	
der	 Nähe	 des	 Baugrundstücks	 herzustellen.	 Bei	 Herstellung	 der	
Stellplätze	auf	einem	geeigneten	Grundstück	in	der	Nähe	des	Bau-
grundstücks	 ist	 dessen	 Benutzung	 für	 diesen	 Zweck	 gegenüber	
dem	Rechtsträger	der	Bauaufsichtsbehörde	rechtlich	zu	sichern.
(2)	 Die	 Inanspruchnahme	 derselben	 Stellplätze	 durch	 zwei	 oder	
mehrere	 Nutzungen	 mit	 unterschiedlichen	 Geschäfts-	 oder	 Öff-
nungszeiten	(Wechselnutzung)	kann	zugelassen	werden,	wenn	si-
chergestellt	ist,	dass	keine	Überschneidungen	der	Benutzung	des	
Stellplatzes	aufreten	und	keine	negativen	Auswirkungen	auf	den	
Verkehr	in	der	Umgebung	zu	erwarten	sind.
(3)	Die	Pflicht	zur	Herstellung	der	Stellplätze	kann	auch	in	Einzel-
fällen	durch	Übernahme	der	Kosten	ihrer	Herstellung	gegenüber	
der	Gemeinde	abgelöst	werden	(Ablösevertrag).	Die	Entscheidung	
über	 den	 Abschluss	 eines	 Ablösungsvertrags	 steht	 im	 Ermessen	
der	Gemeinde.	Der	Bauherr	hat	keinen	Anspruch	auf	Abschluss	ei-
nes	solchen	Vertrags;	dies	gilt	auch	dann,	wenn	die	Stellplätze	nicht	
auf	dem	Baugrundstück	oder	in	der	Nähe	des	Baugrundstücks
tatsächlich	hergestellt	werden	können.
(4)	Von	der	Möglichkeit	der	Ablöse	nach	Absatz	3	sind	Nutzungen	
ausgenommen,	die	für	ihren	geordneten	Betriebsablauf	darauf	an-
gewiesen	sind,	ihren	Zu-	und	Abfahrtsverkehr	durch	Stellplätze	auf	
dem	Baugrundstück	oder	auf	einem	geeigneten	Grundstück	in	der	
Nähe	des	Baugrundstücks	abzuwickeln.

§ 5
Anforderungen an die Herstellung

(1)	Für	Stellplätze	in	Garagen	gelten	die	baulichen	Anforderungen	
der	Verordnung	über	den	Bau	und	Betrieb	von	Garagen	sowie	über	
die	Zahl	der	notwendigen	Stellplätze	vom	30.	November	1993	in	
ihrer	jeweils	gültigen	Fassung.
(2)	 Im	 Übrigen	 sind	 Stellplätze	 in	 ausreichender	 Größe	 und	 in	
Abhängigkeit	der	beabsichtigten	Nutzung	herzustellen.	Es	gilt	Art.	
7	BayBO.
(3)	 Durch	 die	 Stellplätze	 und	 ihre	 Nutzung	 dürfen	 keine	 hohen	
thermischen	 und	 hydrologischen	 Lasten	 und	 erhebliche	 unter-
durchschnittliche	ökologische	sowie	wohnklimatische	Werte	ent-
stehen.
(4)	Dächer	mit	einer	Neigung	bis	zu	20	Grad	von	Garagen,	Carports	
und	 Tiefgarageneinfahrten	 sind	 ganzflächig	 mit	 einer	 Dachbe-
grünung	auszustatten	und	konstruktiv	entsprechend	auszubilden.
Sind	 technische	 Anlagen	 zur	 Erzeugung	 von	 Strom	 aus	 so-
larer	 Strahlungsenergie	 vorgesehen,	 ist	 die	 Dachbegrünung	
durchlaufend	unter	der	jeweiligen	Anlage	anzuordnen.
(5)	 Soweit	 keine	Belange	des	Ortsbildes	und	des	Denkmalschut-
zes	entgegenstehen,	sind	Fassaden	von	mehrgeschossigen	Gara-
genanlagen	zu	begrünen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	Fassadenflächen
von	Anlagen	zur	Erzeugung	solarer	Strahlungsenergie	beansprucht	
werden.

§ 6
Abweichungen

Unter	den	Voraussetzungen	des	Art.	63	BayBO	können	Abweichun-
gen	zugelassen	werden.

 Amtliche Bekanntmachungen 




































